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Allgemein 

1 Schuldhaft unrichtige Angaben gegenüber dem Verband

2 Verbandsschädigendes Verhalten

Fristversäumnis

3 Nichteinhaltung von Fristen (soweit nicht anders geregelt) 25,00 €

4 Ordnungsstrafe gemäß § 10 Abs. 3 DBB-RO 10 € - 250 €

5 Nichteinhaltung von Zahlungsfristen je Mahnung 10,00 €

6 Unterlassene Absendung des DSS durch den Ausrichter
(ab 3 Stunden nach Spielbeginn) pro Spiel 20,00 €

7
 je Spielbericht 10,00 €

Spielbetrieb

8 Unzureichende Sicherheit der Teilnehmer bis 500 € und/oder Hallensperre

9 1. - 2. Verstoß 50,00 €
 ab dem 3. Verstoß 100,00 €

10a 1. - 2. Verstoß je 100,00 €
 ab dem 3. Verstoß je 200,00 €

10b 1. - 2. Verstoß 50,00 €
 ab dem 3. Verstoß 100,00 €

11
je Verstoß 20,00 €

12
Erschleichen einer Spielberechtigung a) durch Spieler 

b) durch Trainer 350,00 €

13 falsche Angaben auf dem Teilnehmerausweis bis zu 6 Pflichtspiele Sperre

14 pro Spiel 10,00 €

15 Unvorschriftsmäßige Spielkleidung
 RLD,1RLH,2RLH 50,00 €

 OLD, OLH 30,00 €
 übrige Ligen 10,00 €

 Pokal und Bestenspiele 30,00 €

16 Unvorschriftsmäßige Spielausrüstung und -einrichtungen ohne Spielausfall
 RLD,1RLH,2RLH 100,00 €

 OLD, OLH 60,00 €
 übrige Ligen 20,00 €

 Pokal und Bestenspiele 60,00 €

17 Unvorschriftsmäßige Spielverlegung 15,00 €

18

     a) Name der Kampfrichter nicht, falsch oder unvollständig eingetragen 10,00 €

     b) Fehlende Eintragung der Trainerlizenz (sofern gefordert) 10,00 €

              pro Spiel kann maximal eine der genannten Strafen ausgesprochen werden.

19 Auswechseln eines Kampfrichters durch den Schiedsrichter  pro Spiel 25,00 €

Spielhalle

20 Nichtvorhandensein eines Ersatzspielbrettes 1RLH

50 € und zeitliche Sperre: 4 - 44. Spieltage bzw. 
Amtsunwürdigkeit, ggfs. zzgl. Spielverlust

bis 500,00 € und zeitliche Sperre: 11 Spieltage bis 
lebenslänglich bzw. Amtsunwürdigkeit und 

Suspendierung / Lizenzentzug oder Ausschluss

Nichteingang des papierhaften Spielberichtes bis zum 4. Werktag nach dem 
Austragungstag

Fehlendes Scouting 1RLH (ab 48 Stunden nach Spielbeginn) in 
TeamSL

-Fehlendes Hochladen des Spiel Videos in das Videoportal durch 
den Heimverein (ab 48 Stunden nach Spielbeginn) 

-Unvollständiges Hochladen des Spiel Videos in das Videoportal 
durch den Heimverein (ab 48 Stunden nach Spielbeginn) 

Verstoß gegen Bestimmungen der Ausschreibung, wenn dies nicht 
anders geregelt ist

6 Pflichtspiele 
Sperre 

Nichtvorlage oder Ungültigkeit von Trainerlizenzen

Unvollständiges oder fehlerhaftes Ausfüllen des 
Spielberichtsbogens durch Kampfrichter oder Gastmannschaft in 
folgenden Fällen:

100,00 €
+ Spielverlust
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21 Spielen in einer nicht zugelassenen Halle 15,00 €

22 15,00 €

23 Spielen in einer gesperrten Halle

Sportdisziplin

24 Verstöße gegen die Sportdisziplin durch Spieler oder Schiedsrichter
a) Unsportlichkeit / Beleidigung gegen Spieler und/oder Dritte 1RLH und 2RLH

übrige Ligen 1 – 6 Pflichtspiele Sperre

b) Schiedsrichterbeleidigung 1RLH und 2RLH

übrige Ligen 2 – 8 Pflichtspiele Sperre

c) Tätlichkeit / Bedrohung eines Spielers und/oder Dritten 1RLH und 2RLH

übrige Ligen 3 – 22 Pflichtspiele Sperre

1RLH und 2RLH

übrige Ligen

25

         a) Schiedsrichterbeleidigung RLD,1RLH,2RLH ,OLD,OLH 120 € - 550 €
andere Spiele 60 € - 325 €

         b) Unsportlichkeit RLD,1RLH,2RLH ,OLD,OLH 60 € - 450 €
andere Spiele 30 € - 225 €

         c) Bedrohung eines Spielers und/oder Dritten 4 - 22 Pflichtspiele Sperre

         d) Bedrohung von Schiedsrichter, Kampfrichter oder WBV-Beauftragte 6 - 28 Pflichtspiele Sperre

         e) Tätlichkeit gegen Spieler und/oder Dritte 3 - 22 Pflichtspiele Sperre

         f) Tätlichkeit gegen Schiedsrichter, Kampfrichter oder WBV-Beauftragte 11 - 44 Pflichtspiele Sperre

26

andere Spiele

27 Erstfall Verdoppelung der Strafen unter 24 und 25

28 Spieler 1 Spiel Sperre zusätzlich

Trainer 50,00 €            zusätzlich

29
pro Person 50,00 €

Schiedsrichter

30 Fehlende Schiedsrichter (§ 16 (9) WBV-SchO) je Schiedsrichter 150,00 €

31 je Schiedsrichter 75,00 €

32 Einsatz eines nicht berechtigten Schiedsrichters Erstfall einfache Schiedsrichtergebühr
Wiederholungsfall doppelte Schiedsrichtergebühr

Spielen in einer zugelassenen aber nicht regelgerechten Halle, 
wenn der Verein dies zu vertreten hat

15,00 €
+ Spielverlust

100 € bis 500 € und/oder 
Spielsperre bis zu 6 Pflichtspielen

200 € bis 750 € und/oder 
Spielsperre bis zu 8 Pflichtspielen

300€ bis 1000€ und/oder  
Spielsperre bis zu 22 Pflichtspielen

d) Tätlichkeit / Bedrohung gegen Schiedsrichter, Kampfrichters oder 
WBV-Beauftragten

500€ bis 2000€ und/oder Spielsperre bis zu 44 
Pflichtspielen

6 – 44 Pflichtspiele 
Sperre

Verstöße gegen die Sportdisziplin durch Trainer, Trainerassistenten, 
Mannschaftsbegleiter, Schiedsrichterbetreuer, Kampfrichter sowie 
Mitgliedern des Vereinsvorstands oder der Abteilungsleitung

Teilnahme eines gesperrten Teilnehmers am Spielbetrieb an einem 
Pflichtspiel (als Trainer, Trainer-Assistent, Mannschaftsbegleiter, 
Schiedsrichter oder Kampfgericht)

RLD, 1RLH, 2RLH, 
OLD,OLH, 

Jugend-
Regionalliga

pro Vergehen 650,00 Euro 
+ Verlängerung der Sperre um 2 Pflichtspiele

pro Vergehen 375,00 Euro 
+ Verlängerung der Sperre um 2 Pflichtspiele

Verstöße gegen die Sportdisziplin unter Einfluss von Dopingmitteln 
oder Alkohol

 Wiederholungsfall Verdreifachung der Strafen unter 24 und 25 bis 
lebenslängliche Sperre

Weigerung einer disqualifizierten Person, sich in die Umkleide ihrer 
Mannschaft zu begeben oder die Spielhalle zu verlassen

Disqualifikation von Ersatzspielern oder Mannschaftsbegleitern, 
Trainer oder Trainer-Assistent wegen unerlaubtem Betreten des 
Spielfeldes bei Gewalttätigkeit

Nichterfüllen der Pflichtanzahl von geleiteten Spielen (§ 16 (5) WBV-
SchO)
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33
Erstfall doppelte Schiedsrichtergebühr

Wiederholungsfall vierfache Schiedsrichtergebühr

34 Spielausfall durch schuldhaftes Nichtantreten der Schiedsrichter grundsätzlich

im Erstfall doppelte Schiedsrichtergebühr 

vierfache Schiedsrichtergebühr

35 halbe Schiedsrichtergebühr

36 25 € - 100 € zzgl. zeitliche Sperre bis 6 Monate

37

(Ergebniskorrektur, Identifizierung von Spielern)

halbe Schiedsrichtergebühr

 übrige Ligen 10,00 €

halbe Schiedsrichtergebühr

38 Grobe Vergehen in Ausübung des Schiedsrichteramtes

Verzicht

39

im Zeitraum 01.06. bis 30.11. d.J.
1RLH 1.500,00 €

RLD und 2RLH 500,00 €
OLD,OLH 300,00 €

LL und BeL D+H 200,00 €

im Zeitraum 01.12. bis Ende des Wettbewerbs
1RLH 1.500,00 €

RLD und 2RLH 500,00 €
OLD,OLH 150,00 €

LL und BeL D+H 100,00 €

40

a) Pokal 50,00 €
b) Bestenspiele 150,00 €

41 Verzicht einer Mannschaft im Jugendbereich
während der Qualifikationsrunden für sämtliche Ligen 100,00 €

150,00 €

200,00 €

300,00 €

400,00 €

Spielverlust nach § 38 DBB-SO

42 Bei Spielverlust gemäß § 38 Abs. 1 DBB-SO (außer Abs. 1a)
Erstfall Wiederholungsfall

RLD, 1RLH, 2RLH, Jugend-Regionalliga 50,00 € 100,00 €
 Oberliga 30,00 € 60,00 €

Übrige Ligen 20,00 € 40,00 €
Pokal und Bestenspiele 50,00 € 100,00 €

Schuldhaftes Nichtantreten eines Schiedsrichters/ Nicht- oder 
unvorschriftsmäßiges Bewirken von Umbesetzungen mit der Folge, 
dass ein Ersatzschiedsrichter nicht eingesetzt werden konnte

50 € und 
Übernahme der erstattungsfähigen Kosten plus 

im 
Wiederholungsfall

Ausführen von Spielaufträgen ohne die nach Ausschreibung 
vorgeschriebene Schiedsrichterkleidung

Missbräuchliche Benutzung des Schiedsrichterausweises

Administrative Fehler bei der Ausübung der SR-Tätigkeit / 
Nichteinhaltung von Fristen durch Schiedsrichter

 RLD,1RLH,2RLH, 
OLD,OLH, Jugend-

Regionalliga

 Pokal und 
Bestenspiele

Verwarnung oder Strafe bis 250,00 € und/oder Suspendierung auf Zeit 
und/oder Entzug der SR-Lizenz 

Die Strafen für Verstöße von Schiedsrichtern bzw. für Vergehen an diesen gelten entsprechend auch für Kommissare, WBV-Beauftragte, 
SR-Sichter und Mitglieder der Spieljury

Verzicht einer Mannschaft nach dem 31.05. bis zur Beendigung des 
Wettbewerbes

Verzicht auf die Teilnahme am Wettbewerb nach Meldeschluss bis 
zur Beendigung des Wettbewerbes

Jugend-Oberliga / 
Jugend-

Landesliga 

 nach Meldung bis 14 Tage 
nach Veröffentlichung der 
offiziellen Ligeneinteilung

Jugend-
Regionalliga 

nach Meldung bis 14 Tage 
nach Veröffentlichung der 
offiziellen Ligeneinteilung

Jugend-Oberliga / 
Jugend-

Landesliga

 ab 15 Tage nach 
Veröffentlichung der 

offiziellen Ligeneinteilung

Jugend-
Regionalliga

 ab 15 Tage nach 
Veröffentlichung der 

offiziellen Ligeneinteilung
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43

Erstfall Wiederholungsfall
RLD, 1RLH, 2RLH                                 400,00 €                 800,00 € 

Oberliga, Jugend-Regionalliga                                 100,00 €                 300,00 € 
Übrige Ligen                                   20,00 €                   80,00 € 

Pokal und Bestenspiele (Senioren)                                   50,00 €                 200,00 € 

(b) in allen anderen Fällen Verdoppelung der Beträge unter 43 a

44 Fehlen von Trainerlizenz oder Sonderlizenz
RLD,1RLH,2RLH 1. - 4. Spiel 10,00 €

5. Spiel 50,00 €
6. Spiel 100,00 €

7. - 10. Spiel 140,00 €

OLD,OLH, Jugend-Regionalliga 1. - 4. Spiel 5,00 €
5. Spiel 25,00 €
6. Spiel 50,00 €

7. - 10. Spiel 70,00 €

Jugendmannschaften

45 Fehlende Jugendmannschaften je Mannschaft 125,00 €

46 Verweigerte Entsendung eines Spielers zu Bundes- 
oder Landesverbandskader- oder Sichtungsmaßnahmen je Spieler je Maßnahme 100,00 €

47 je Spieler und je Spiel 300,00 €

48 je Spiel/Versuch

(b) Einstellen einer falschen Korbhöhe je Spiel/Versuch

Bei Spielverlust gemäß § 38 Abs. 1a DBB-SO zusätzlich
(a) Bei Absage des Spieles bis vier Stunden vor Spieldatum bei Spielpartner, 
angesetzten SR, SR-Umbesetzungsstelle, Ergebnisdienst und Spielleitung

Trainer 

Einsatz von mehr als der zulässigen Anzahl von JBBL-/NBBL-Spielern des älteren 
Jahrgangs (U16/U18) im Rahmen der Jugend-Qualifikation

(a) Nicht-Spielen auf 2,60m hohe Körbe im U12 und jünger-Bereich, trotz vorhandener 
Möglichkeit zum Spielen.

Spielverlust + 
300,00€

Spielverlust + 
300,00€


